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Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin 
Fraktion der FDP 
Frau Bezirksverordnete Josephine Dietsch 
Herrn Bezirksverordneten Felix Hemmer 
Herrn Bezirksverordneten Bastian Roet 
 
über 
Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung 
und  
Bezirksbürgermeister 
 
 
Große Anfrage, DS 753/V 
Brandschutz sicherstellen 
 
Sehr geehrte Frau Dietsch, 
sehr geehrter Herr Hemmer, 
sehr geehrter Herr Roet, 
 
das Bezirksamt beantwortet die Große Anfrage wie folgt: 
 
1. Finden die Brandschutzbegehungen an Schulen und KiTas in dem gesetzlich vorge-

schriebenen Maße alle fünf Jahre statt? 
 
Zu 1. 
In der Regel bei Schulen ja (Rückstand 4 Schulen), bei KiTas nein. 
Jedoch lässt der Kita Eigenbetrieb Kindergärten City in allen Kitas und der Geschäftsstelle alle 1 
bis 2 Jahre Betriebsstättenbegehungen durch die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit (ex-
terner Dienstleister) durchführen. Dabei wird auch auf alle Belange des Brandschutzes geachtet 
und ggf. zu Veränderungen aufgefordert. 
 
2. Falls nein: an welchen Einrichtungen ist der Bezirk mit der Brandschau wie lange in Ver-

zug? 
 
Zu 2. 
4 Schulen, 49 KiTas; zwischen 3 und 6 Jahren. 
 
3. Welches sind die Gründe für eventuell angenommenen Verzug und wie gedenkt das Be-

zirksamt entgegenzuwirken? 
 
Zu 3. 
Die Mitarbeiter*innen, die die Brandsicherheitsschauen durchführen, sind auch in den Genehmi-
gungsverfahren tätig, die aufgrund des Baubooms einen großen Teil der Arbeitszeit einnehmen. 
Es sind zwei Stellen in der Arbeitsgruppe vakant, für die die Stellenausschreibung erfolgt ist. Es 
wird angestrebt, die Brandsicherheitsschauen nachzuholen, sobald sich die personelle Situation 
verbessert hat. 
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4. Wie viele Mitarbeiter*innen beschäftigt der Bezirk für den Brandschutz in der Bauauf-

sichtsbehörde, und für wie viele Einrichtungen sind sie insgesamt zuständig? 
 
Zu 4. 
Zurzeit sind 3 Mitarbeiter*innen für ca. 683 Einrichtungen zuständig. 
 
 
5. Für welche Einrichtungen über Schulen und Kitas hinaus gibt es für den Bezirk die Ver-

pflichtung von Brandsicherheitsschauen im 5-Jahres-Rhythmus?  
 
Zu 5. 
Die Anlagen, die der Brandsicherheitsschau unterliegen, sind in § 5 Abs. 2 Betriebs-Verordnung 
geregelt.  
 
 
6. Wie wird das Ergebnis der Brandschutzbegehung vom Bezirksamt dokumentiert und wo 

kann diese Dokumentation eingesehen werden? 
 
Zu 6. 
Die Ergebnisse der Brandsicherheitsschau werden in einer Niederschrift protokolliert und der 
Brandsicherheitsakte beigefügt, die im Bausaufsichtamt des Bezirkes verbleibt. 
Die Niederschrift wird dem Träger der Einrichtung zur Kenntnis gegeben, mit den Auflagen bis 
wann vorgefundene Mängel zu beseitigen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ephraim Gothe 
 


